
Blendkeil für Frontscheibe

Seit März 2012 ist das nachträgliche anbringen von einem Blendstreifen offiziel erlaubt.
Hier der dazugehörende Auszug aus:
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Verordnung über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge  (VTS)
vom 19. Juni 1995 (Stand am 1. Juni 2015)

Art. 71a1Fenster und Sicht

1 Der Führer oder die Führerin muss, bei einer Augenhöhe von 0,75 m über der Sitzfläche, ausserhalb eines
Halbkreises von 12,0 m Radius die Fahrbahn frei überblicken können. Die Zulassungsbehörde verfügt die
erforderlichen Auflagen (zusätzliche Spiegel, Mitfahrer, Begleitfahrzeug), wenn diese Bedingung bei
Arbeitsmotorwagen nicht erfüllt ist.

2 Alle Fensterscheiben bei Räumen für Führer, Führerinnen, Mitfahrer und Mitfahrerinnen müssen aus Sicherheitsglas
oder einem ähnlichen Material bestehen, das bei Bruch keine erheblichen Verletzungen verursachen kann.

3 Windschutzscheiben müssen bei Bruch dem Führer oder der Führerin noch eine ausreichende Durchsicht
ermöglichen.

4 Scheiben, die für die Sicht des Führers oder der Führerin nötig sind, müssen eine klare, verzerrungsfreie Durchsicht
gestatten, witterungsfest sein und auch nach längerem Gebrauch mindestens 70 Prozent Licht durchlassen. An, vor
oder hinter diesen Scheiben dürfen keine Gegenstände angebracht werden, welche die Sicht des Führers oder der
Führerin beeinträchtigen und die Lichtdurchlässigkeit unter 70 Prozent vermindern. Ausgenommen sind Gegenstände,
die gesetzlich vorgeschrieben oder vorgesehen sind oder für den Einsatz im Ordnungsdienst vorübergehend
angebracht werden (z.B. Gitter), sowie Navigationsgeräte ausserhalb des Sichtkreises nach Absatz 1.

5 Blendschutzstreifen oben an der Windschutzscheibe sind zulässig, wenn der Führer oder die Führerin bei einer
Augenhöhe von 0,75 m über der Sitzfläche einen Gegenstand in mindestens 4,00 m Höhe auf eine Distanz von 12,0
m ungehindert erkennen kann.

1 Eingefügt durch Ziff. I der V vom 2. März 2012, in Kraft seit 1. Mai 2012 (AS 2012 1825).

Für alle dies noch nicht wissen, blendstreifen sind erlaubt.

Die neuen Bestimmungen über Blendschutzstreifen auf Scheiben von Motorwagen finden Sie in der Verordnung vom
19. Juni 1995 über die technischen Anforderungen an Strassenfahrzeuge (VTS; http://www.admin.
ch/ch/d/sr/c741_41.html). Artikel 71a Absatz 5 VTS schreibt folgendes vor:

„Blendschutzstreifen oben an der Windschutzscheibe sind zulässig, wenn der Führer oder die Führerin bei einer
Augenhöhe von 0,75 m über der Sitzfläche einen Gegenstand in mindestens 4,00 m Höhe auf eine Distanz von 12,0
m ungehindert erkennen kann“.
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Nachträglich verbauter Blendkeil offiziel erlaubt und hier erhältlich.


